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Kirchenver 0 rdnungen
von Arles ^ ) .

i .

inen Neuling soll man weder zum Diakon , noch

zum Presbyter oder Bischof ordiniren 78 ) .

2 .

Einen Beweibten kann man nicht zum Pn ' ester -

amt befördern , es sey denn , daß er Enthaltsamkeit ^

verspreche 79 ) .
Nn 5 Wenn

77 ) S . Mansi VII . 875 - 8Y2 . Cs wird nicht ganz
ohne Grund an der Würklichkeit dieser Synode ge «

zweifelt , die zu Arles ebenfalls unter dem Vorsitz Hi -

larii gehalten seyn soll , wenigstens weiß man nicht ,

in welches Jahr sie zu setzen ist . Einige weisen ihr

das Jahr 448 andere 451 und andere , wie wohl mit

dem wenigsten Grund 452 an . Vermutlich sind die

Verordnungen , welche dieser Synode zugeschrieben

werden , eine Kompilation , vielleicht für dieKirchevon

Arles gemacht , und aus Kanonen von Nicaa , Ar «

les i . Orange und Daison zusammengetragen . In

einigen Ms . findet man nur 25 , in andern zz Cano -

nes . Das Ms . zu Rheims ist es , in dem 56 gefun «
den wurden ,

dieses , c . 2 .

^ c, ) (üonc . ^ raus . c . 22 . 7^ 6 lgceröolium . Ob es hier ,
wie auch sonst die drcy höhere Grade , das Diakonat ,
Preßbmeriat und Episkopat , oder wie can . i nur

Preßbyter und Bischöfe bedeute » ist ungewiß . Der

folgendez . Canon scheint jenen Verstand zu beweisen .
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Z -

Wenn ein Geistlicher , von dem Diakonat an zu

rechnen , eme Weibsperson zu seiner Bedienung bey

sich hat , die nicht seine Großmutter , Mutter , Tochter ,

Enkelin oder seine eigene mit ihm bekehrte Ehefrau ist ,

so soll er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden ,

sammr der Weibsperson , wenn sie sich nicht von ihm

trennt ^ ) .

4 -

Kein Diakon , Presbyter oder Bischof <oll ein «

junge Weibsperson , sie sey fre » oder dienstbar , in

sein Zimmer , wo er allein ist , hineintreten lasten .

5 .

Ein Bischof soll nicht anders als wenigstens von

drey gegenwärtigen Bischöfen und zwar entweder in

Anwesenheit oder mit schriftlicher Einwilligung des

Metropoliten ordinirt werden . Auch die schriftliche

Einwilligung der übrigen Provinzialbischöte muß

eingehohlt werden Entsteht ein St eit wegen der

Wahl , so soll der Metropolit den mehreren Summen

betreten .
6 .

Das soll man vor allen Dingen wissen , daß nach

dem Schluß der großen Synode keiner Bischof werden

kann , ohne die Einwilligung des Metropoliten .

7 -

Die sich entmannen , weil sie wissen , daß sie den

Lüsten des Fleisches nickt widerstehen können , können

« ichc unter die Geistlichkeit ausgenommen werden

Wer

zo ) Nlc . Z . Auch der 5 . 6 7 . und n . sind Nicänische
Verordnungen .
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8 -

Wer einen Geistlichen oder Laien , der von ei¬

nem andern in den Bann gcthan morden ist , auf -

nimml , hat sich an seinem Bruder verschuldet , und

muß sich vor der Synode verantworten .

9 .

Kein Novatianer darf ausgenommen ' werden ,

wenn er nicht seinen Jrrkhum verdammt , und glaub¬

würdige Beweise seiner Busse giebt .

10 .

Die in der Verfolgung ungezwungen abgefallen

sind , werden von der Nicäischen Synode verurkheilt ,

daß sie fünf Jahre unter den Katechumenen zubrin¬

gen und zwen Jahre an dem Gebete der Gemeinde

Thei ! haben , sich aber nicht früher unter die Glieder

der Kirche eindringen sollen . Doch kann sie der Bi¬

schof , wenn er ihren wahren Ernst bemerkt , auch noch

gelinder behandle » .
r i .

Die aber durch die Macht des Schmerzens zum

Abfall gebracht worden sind , sollen zwey Jahre unter

den Karechumenen und drey Jahre unter dm Büssens
den bleiben .

12 .

Die in der Büssungszeit sterben , sollen der Ge '

meinschaft der Kirche nicht beraubt seyn . Sie haben

die Ordnung der Busse durch ihr Verhalten geehrt ,

und deswegen soll man die Gaben , die für sie gebracht

werdenannehmen . Kein

Zr ) Vslenle Lan . L
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rz -

Kein Diakon , Presbyter oder Bischof soll bey
irgend einer Gelegenheit seine Kirche verlassen . Wenn
er es thut , muß man ihn entweder aus derKirchenge -
meinschaft ausschließen , oder zurückzukehren nölh - qen .
Wird einer unterdessen wider den Willen seines Bi¬
schofs von einem fremden Bischof zu einem hohem
Amt ordmirk, so ist diese Ordination ungültig .

14 .
Legt ein Geistlicher Geld auf Wucher an , oder

miethek er ein fremdes Gut , oder treibt er sonst ein
Gewerbe um schändlichen Gewinns willen , so soll er ab¬
gesetzt und in den Bann gethan werden .

i ? -

Kein Diakon soll sich in dem für die Geistlichen
bestimmten Platze unter die Presbyter setzen , noch in
Gegenwart eines Presbyters den Leib Christi austhei -
len , bey Strafe , sein Amt zu verlieren .

16 .
Die Photinianer oder Paulianisten soll man nach

den Verordnungen der Väter taufen .

17 -

Die Bonosianer aber , die einerlei ) Irrthum mit
jenen hegen , aber wie die Arianer auf den Namen der
Dreieinigkeit getauft werden , kann man , wenn sieun ,
fern Glauben von Herzen bekennen , nur vermittelst
der heiligen Oelung und der Händeaustegung in die
Kirche aufnehmen .

18 .
Die Synoden sollen nach dem Gutdünken des

Bischofs zu Aries , welche Stadt wegen der ehemal
dann -



Kkrchmverordliungell von Arles . 57z

darinnen gehaltenen Kirchenversanimlung berühmt ist ,

zusanimeu ^ ommen . Wer krank ist , soll einen Abge¬

ordneten schicken .

iS -

W - r aber sonst ansbleibk , oder die Snnode , ehe

sie geschlossen ist , verlaß !- , soll von der Gemeinschaft

der Bisä öfe ausgeschlossen senn , und nicht eher wie¬

der ausgenommen werden , als bis ihn die folgende

Synode losspricht .
ro .

Christen , welche Komödianten vorstellen , oder

sonst marktschreierische Künste treiben , sollen , so lan .

ge sie das thun , von der Kirchengemeinschaft ausge¬

schlossen seyn .

2 r .

Wenn eine Büssende nach dem Tode ihres Man ,

neS einen andern heurathet , oder mit einem , der nicht

ihr naher Verwandter ist , einen verdächtigen Umgang

hat , so soll sie mit ihm von der Kirche weggewiesen

wei den . Eben das gilt auch von einem Manne , der

in der Büffung begriffen ist .

22 .

Eheleuten soll man nicht verstatken , in die Büs -

sungsordmmg einjutreten , ausser mit beiderseitiger

Emwilügung .
2Z .

Wenn ein Bischof aus Nachläsigkeit geschehen

läßt , daß die Ungläubigen in seinem Gebiere Fackeln

anzünden , ooer Bäume , Quellen und Steine vereh¬

ren , so soll er wissen , daß er eines Kirchenraubö schul¬

dig ist . Der Eigenrhümer einer solchen Sache aber ,

oder wer gar zur Ausübung dieses Aberglaubens be -
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hülflich ist , soll in den Bann gethan werden , wenn er

sich nicht warnen läßt . 24 .

Welche ihren Brüdern Kapitalverbrechen fälsch¬

lich aufbürden , sollen nach der Verordnung der gros¬

sen Synode bis an ihren Tod nicht mehr in die Kir¬

chengemeinschaft ausgenommen werden , wenn sie nicht

ernstliche und verhältnißmasige Busse rhun ^ ) .

- 5 -

Die das Gelübde des Mönchstandeö abgelegt ha¬

ben , nachher aber abfallen und in die Welt zurückcre -

ten , sollen anders nicht in die Kirchengemeinschaftauf -

genommen werden , als wenn sie sich der Büssung un¬

terwerfen . In den geistlichen Stand kann man sie

gar nicht aufnehmen . Nach der Büssung sollen sie

kein weltliches Kleid kragen , oder aufs neue in dem

Banne seyn .
26 . 27 .

Der erste und zweite Schluß von Orange bis :

gebrauchen soll .

28 . 29 .

Der dritte und vierte Schluß von Orange .

Zo .

Die in eine Kirche fliehen , muß man nicht her¬

ausgeben , sondern ihnen versprechen , daß man für sie

bitten wolle , und dann sollen ihre Herrn ihnen zuspre¬

chen , herauszugehen . Wenn diese sie hernach doch

strafen , so müssen sie als Feinde der Kirche , angesehen

und in den Bann gethan werden by .

Wenn

82 ) / tielük . 1 . csn 14 .
8 Z) Dieß ist der »5 . Schluß von Orange aber veran--

dcrt .
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Wenn ein Geistlicher Rcligions - und Kirchen -
ongelegsnheiten mit Uebergehung der Synode vor
weltl che Richter bringt , so soll er in den Bann gethan
und verabscheut werden . Entsteht ein Streit unter
Geistlichen , so sollen sie ebenfalls denselbigen ohne Ein¬
willigung des Bischofs nicht von weltlichen Richtern ,
sondern durch den Ausspruch der Bischöfe entscheiden
lasten .

3 - - 33 -
Der sechste und siebente Schluß von Orange,

nur daß indem bhterrrblos von munumiüisger testa,
rnvutum die Rede ist .

34 -
Wer einen , der in der Kirche freigelassen wor¬

den ist , unrer dem Titel der Undankbarkeit wieder als
Leibeigenen ansprechen will , der muß deswegen vor
den Gerichtsstellen einen vollkommenen Beweis führen .

Zs . z6 .
Der achte und zehente Schluß von Orange bis :

unterworfen feyn ; mit dem Zusätze : Stiftet der
Bischof , der die Rirche gebaut hat , noch et¬
was für diefelbige , fo sott der Bischof des
Gpreirgels darüber keine Macht haben .

37 -
Das übrige des zehenten Schlusses von Orange .

Zg . Z9 - 40 . 41 .

Der zwölfte , dreizchente , vierzehente , funfzehen -
te und sechzehenre Schluß von Orange , so daß Oer
acht und drüsigste die zwey ersten von diesen enrhälk .

Der
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' 4 - .

Der ein und zwanzigste Schluß , von Orange .
Nur wird die Einwilligung des ordinieren , und daß
sie keine schriftliche Erlaudniß von dem Metropoliten
gehabt haben vorauögesehc .

4Z . 44 - 45 - '

Der zwen und zwanzigste , drey und zwanzigste
und fünf und zwanzigste Schluß von Orange .

46 .

Der letzte Theil des sieben und zwanzigsten Schlus¬
ses von Orange .

47 - ^

Die erste Periode des vierten Schlusses von
Vaison .

48 -

Der fünfte Schluß von Vaison .

. 49 -

Wer in dem Banne , mit dem muß die Geistlich¬
keit und das Volk weder reden noch essen , damit er
sich desto eher bessere .

52 .

Die öffentlich in Haß und Feindschaft leben , müs¬
sen von den gottesdienstlichen Versammlungen abge¬
halten werden , bis sie sich bessern .

5l -

Der Hauptsache nach ; der neunte Schluß von
Vaison .

5 - .
Gottgeweihte Jungfrauen , wenn sie ' sich nach

dem fünf und zwanzigsten Jahre freiwillig verheura -
then ,
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then , muß man mit ihren Ehemännern in den Bann
lhun . Billen sie um Erlaubniß , sich der Büffung zu
unterwerfen , so muß man es ihnen zwar nicht abschla -
gen , doch aber die Zeit darzu weit hinausfthieben .

5Z .
Wenn ein leibeigener , in der Absicht die Stren¬

ge seines Herrn verhaßt zu machen , sich selbst aus reu ,
feilschen Antrieb umbringt , so bleibt die Blutschuld
aur ihm , und kann dem Herrn nicht aufgebürdet
werden .

54 -
Bey der Wahl eines Bischofs sollen die Bischö ,

fe zu Verhütung der Bestechungen und anderer Schleif¬
wege der Geistlichkeit und dem Volke drey vorstellen ,
aus denen diese hernach einen wählen können .

55 -
Wenn ein laie aus Begierde , in der Reli -

gionslchre unterrichtet zu werden , sich zu einem Bi ,
schof, weicher es sey , begiebk , so soll nur der einen An¬
spruch an ihn haben , der ihn unterrichtet hat .

56 .
Die Metropoliten sollen sich Nichts wider die

Schlüffe der großen Synode herauönehmen .

Bibl . d . Rirchenvers. IV . Th . O 0 Kirchen -
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